
4,Beib1att 5e Apri1 1951. 

A nf rag e b e a. n t w 0 r~..1..E.2!..1h. 

In Beantwortung einer Anfrage der Abg. D1'" P i, t t e r man 'n und 

Genossen, betreffend einheit1iohe Parteienverkehrsstunden bei Ämtern und 

sonstigen Dienststel1enl teilt Bundeskanzler DX"c' ho Co IngoF i g 1 ·auf Grund 

eines Beschlusses der Bundesregierung vom~3~.April1.951 ~it: 

-§ 13 Abs~l des Allgemeinen Verwalt.ullgsveri'ahrensgesetzes, der 

unter dem Titel de~ Bedarfsgesetzgebung des Art.ll Abs~2 des Bundes­

Verfassu~gsgesetseserlassen worden ist, enthält insoferne einheitliche 

Vorschriften über den Parteienverkeb.r j als er anordnet, dass zur Entgegen­

nahme l11ÜlldlicherAnbringen die Behörde aussar bei Gefahr im V~rzug,nur 

während der fü~den Parteienverkehr bestiwmten Zeit zur Entgegennahme 

sbbrift1icher Eingaben nur während derkrrGsstundc:m verpfliohtet ist. Die 

Amtsstunden und die für den Parteienverkehr bostimmte Zeit sind naoh dieser 

Vorsohrift bei der Behörde duroh Anschlag kunuzumachen. 

Aus dieser Bestimraung ergibt sioh, class der GGsetzgeber ein Bedürfnis 

für eine' einheitliche Regelung des Gegenstandes inscferne im Wege" der Ge~ 

setzgebung anerkannt hat, als die Parteien nur wiihrend der für den Parteien­

verkehr bestimmten Zeit die Mögliohkeit haben .. mü'ndliohe Anbringen ,bei der 

Behörde anhängig zu machene Über AUSDD.SS und_Einrichtung der für den Partei­

enverkehr bestimmten Zeit enthält dagegen das Allgemeine Verwaltungsverfahrens­

gesetz keine Vorschriften .. Es ist sicher nioht nur zweokmässig, sondern auoh . 

notwendig, bei de~Behörden des Bundes, der Länder Ul1d_der Selbstverwaltungs­

körperschaften ( im übertragenen WirkJngsb~Ieioh tätige GeDoinden und 

Interessel'lvertretungen) nach Massgabe der vorfassungsrechtlioh gebotenen 

Mög1iohkei ten darauf bedaoht zu ~in, die Diens'Sstunden für den allgemeinen 

Parteienverkehr gleichzeitig abzuhal tono tliebei kOI:unen allerdings nur· solohe 

DienstelIen, Anstalten und Einrichtungen in Frage!j ,die sioh überhaupt 

naoh ihren allgemeinen Aufgabengebieten mit der Entgegennahme von mündliohen 

Anbringen von Parteien zu beschäftigen haben" Dienststellen, Einrichtungen 

und Anstalten, die schon nach ihren funktionellen ,~uf~aben hiefür nicht in 

Frage kommen, können in eine solche allgemeine Vereinheitlichungsmassnahmo 

wohl nicht einbezogen werden, da eine solohe Massnahme bei diesen Dienst­

stellen, Einrichtungen und Anstalten sich nu.r verzögernd auswirken müsste~ 
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Um eino eolohQ Koordinierung' einzuleiten, sind. ~ic Bundestninisterien 

und - sowo;L t QS die verfassungsrechtlichen Bestimmungen gestatten - dia ' 

Ämter der Landesragiorung und in deren Woge die Gcrioinden zunächst einß'clladen 

worden, bei d.er Fes"1nr.;.--tzung der für den ParteienvGl.'kGhr bestitlIJten At:ltsstun­

den von Dienststellen und Einriohtungen der Behörden des Bundes, der Länder 

und Gemainden an einem und demsolben Iirt und in einem und demselben Land \O:Lll­

vernehmlioh vorzugehenluncl dafür zu sergen, uuss die für den Parteienvo~k~b.r 
in Betraoht kommend.en Amtsstunden di'eser Iliel1stste11en und Einrioh.tungen, 

betr~ob . 
soweit es ihr Dienst· gestattet, im ganzen Bundesgebiet tunliohst 

gl ei ohze1 tig ab.gehal t.en werden,; 

Die Bund.esregierung wird nicht verfehlens von ~lem Ergebnis der hiemi t 

eing~laiteten Massnahme woitere Mitteilung zu machen .. 

Zum erstonAbsa.tz der Al::tfrage (ob clei.' Bundeskallz1ar borai t sei; üio 

Vertreter der einzelnen Behörde~~einer Enquete über diese Frage einzuberufen) 

d~f' endlioh. auf dia vom Bundeßkanzlex im Fil'1a.nz- und 13-udgetaussehusadas 
, J 

Nationalra.tos anläss1ioh der BGratungen übGr da.s Bundesfinanzgesetz 1951 
abgegebenanErklärungen hingewiesen werdenh DGr J3und,GskanzlGr hat zu ver-

, \ 

sohiedanen die Va~valtungsreform betreffenden und 'diese vörbere~tondan orga-

ni sat o:dsohen Massna.hmen unter anderom ausgGf-tihr't, dass das Bundeskanzlera.mt 

zu ~eginn das Jahres 1950 ein Arbeitsproßrar:~ für diewGitere DurohfÜhrUns 

dar Verwaltungsraform ausgearbeitet hat, das im Zusanmenwirkon mit allen 
Bundesministarien Wege ~Gisen sollte~ um zunächst auf awainistrativem We~e eine 
Vereinfaohung und Entlastung der Verwal tung sovn,o Gine Be:reint:gung dos 

Vorsch.r:\.ftenwasans herbeizuführen., Im Einvernehmon mit allen Bundasministarien 

wurde ein Arbaitsaussohuss für die Reform des Vorschriftenwesans gebildet, 

dem Vertreter aller Bundes~inisterien angehöron$ 

drei 

D1~ Arbeiten die~s Arbeitsausschusses zerfallen ~unäohst in 

Gruppens 

a.) ~ereinigung der, Rechtsordnung llt1.rcb. VJiedorverlautbarunsi 
\ 

b) Ausa.rbei tung von Vorschlägen für e1.nO Reform der Kanzlei .... , 

\llld Gesohäftsordnung der Bundesm:inisterien; 

0) Ausarbeitung von Vorschlägen zur Al1bahnung der Reform der Par­

Qona.1verwaltung (wio ü.ac zcB~ Personala~sgleioh, ErriChtung 

von Ver\valtungaakadeoien)~ 
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6o Beib1att Bei.blatt. zur PaTlameniiskorrGs.,pondenz. 5 .. April 1951. 

Die A:..beiten zu a) habol1 zur einvernehmliohen Aufstellung einos 

Sofortprogranms gef'(lhrt, Clas zum Teil bereits c1,urchgeführt, zun amderen Teil 

indol' Durchführung beroits weit fortgeschritten ist. 

Mit der Ällsarbei tung VOll. Vorschlägen zu b) befasst sich das 

Bundeskanzlorarnt, das mit vorschiechmGn vorn Arbeitsaussohuss für die Reform 

des Vorsohriftenwesens betrauten Mi tc;liodern zus.a.rnmenarbei tat. Auch diese 

Arbeiten werden demnäohst einer interQinisteriellen Beratung unterzogen 

werden können" 

Die Aufgaben zu 0) werden von eineu Unteraussohuss des Arbeits­

aussohusses erörtort. Sobald die in diesem Arboitsausschuss ausgearbeiteten 

Vorsohlä.ge auch l~gislative Massnahmen erforderlichmaohen, wird die Bundes­

regierung entspreohende Vorlagen dem Nationalrat unterbreiten. 

-.-1/1 ... -....... ., ... 
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